20. DEZEMBER 2024 - Königlicher Erlass über die Erfassung von Daten in den Betreuungszentren nach sexueller Gewalt


(Belgisches Staatsblatt vom 11. Dezember 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


20. DEZEMBER 2024 - Königlicher Erlass über die Erfassung von Daten in den Betreuungszentren nach sexueller Gewalt


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Gesetzes vom 26. April 2024 über die Betreuungszentren nach sexueller Gewalt, des Artikels 56 § 4;

	Aufgrund der Stellungnahmen der Finanzinspektoren vom 19. April 2024 und 24. April 2024;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 7. Mai 2024;

	Aufgrund der Stellungnahme Nr. DA240022 des Organs für die Kontrolle der polizeilichen Informationen vom 24. Juli 2024;

	Aufgrund der Stellungnahme Nr. 67/2024 der Datenschutzbehörde vom 26. Juli 2024;

	Aufgrund der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, die gemäß den Artikeln 6 und 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung durchgeführt worden ist;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 76.617/2 des Staatsrates vom 24. Juni 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag des Ministers der Volksgesundheit, des Ministers der Justiz, der Ministerin des Innern und der Staatssekretärin für Gendergleichstellung, Chancengleichheit und Diversität, dem Minister der Mobilität beigeordnet, und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Allgemeine Bestimmungen


	Artikel 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gilt folgende Begriffsbestimmung:

	"BSG-Gesetz": Gesetz vom 26. April 2024 über die Betreuungszentren nach sexueller Gewalt.


	Art. 2 - Die in Artikel 56 § 1 des BSG-Gesetzes erwähnten Daten sind Folgende:

1. Informationen in Bezug auf die Aufnahme in die BSG-Abteilung:

- Identifizierung des Krankenhauses, in dem die BSG-Abteilung organisiert ist,

- Weise, Datum und Zeitpunkt der Aufnahme,

- Zeitpunkt des Beginns der medizinischen Versorgung und der forensischen Untersuchung,

- eventuelle Anwesenheit einer Unterstützungsperson und/oder eines gesetzlichen Vertreters,

- Name der Unterstützungsperson und/oder des gesetzlichen Vertreters,

- Kontaktdaten der Unterstützungsperson und/oder des gesetzlichen Vertreters,

- Verbindung zwischen dem Opfer und der Unterstützungsperson und/oder dem gesetzlichen Vertreter.

2. Informationen in Bezug auf die sexuelle Gewalt:

- Ort, Datum und Zeitpunkt der sexuellen Gewalt,

- Art der sexuellen Gewalt,

- Geschlecht des/der mutmaßlichen Täter(s),

- Verbindung zwischen dem Opfer und dem/den mutmaßlichen Täter(n),

- Name des/der mutmaßlichen Täter(s), falls vom Opfer erwähnt.

3. Informationen über das Opfer:

- Name,

- Nationalregisternummer,

- BSG-Erkennungsnummer,

- Geburtsdatum,

- Geschlecht,

- Genderidentität,

- Adresse,

- E-Mail-Adresse,

- Telefonnummer,

- legaler Aufenthaltstitel,

- Herkunftsland,

- Wohnsituation,

- Beziehungssituation,

- sexuelle Orientierung, falls vom Opfer erwähnt,

- berufliche Situation oder Studium,

- eventuelle Behinderung des Opfers,

- Notwendigkeit eines sprachlichen Beistands bei der Aufnahme,

- eventuelle frühere Aufnahme in eine BSG-Abteilung wegen sexueller Gewalt mit Angabe des Datums.

4. Informationen in Bezug auf die geleistete Versorgung:

- Empfang und Erläuterungen zum Betreuungszentrum nach Sexueller Gewalt,

- erbrachte medizinische Pflege,

- alle während der forensischen Untersuchung vorgenommenen Handlungen,

- Name und LIKIV-Nummer der Fachkraft der Gesundheitspflege, die die Pflege erbracht oder die forensische Untersuchung vorgenommen oder dabei assistiert hat,

- Anwesenheit und Spezialisierung der Fachkraft der Gesundheitspflege, die die Pflege erbracht oder die forensische Untersuchung vorgenommen oder dabei assistiert hat,

- Arten der Probenentnahmen,

- durchgeführte Untersuchungen,

- Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen,

- Weiterverweisung an Fachkräfte der Gesundheitspflege zur Nachsorge,

- Informationen über die Nachsorge und die Opferbetreuung,

- Betreuung durch einen Psychologen in der BSG-Abteilung,

- vorgeschlagene Therapie oder Intervention,

- durchgeführte Screenings und deren Ergebnisse,

- Teilnahme der Unterstützungsperson an einer psychologischen Beratung,

5. Informationen über die körperliche, sexuelle und geistige Gesundheit des Opfers sowie Informationen über Arzneimittel-, Alkohol- und Drogenkonsum:

- Vorgeschichte körperliche Gewalt,

- Menstruationsanamnese und geburtshilfliche Anamnese,

- Arzneimittel, Impfungen und Allergien,

- Parameter wie Größe, Puls, Gewicht und Blutdruck,

- Beschreibung der Wunden und Verletzungen,

- Körperproben und Toxikologie,

- Entnahme von Proben anderer Spuren,

- DNA-Referenzprobe,

- Art der Kontakte zwischen Täter(n) und Opfer,

- nach dem sexuellen Missbrauch erfolgte Handlungen,

- sexuelle Vorgeschichte,

- psychologisches Risikoprofil des Opfers,

- Vorgeschichte geistige Gesundheit,

- Vorgeschichte psychiatrische Betreuung,

- Hilfs- und/oder Unterstützungsnetzwerk,

- Vorgeschichte psychologische Gewalt,

- Vorgeschichte sexuelle Gewalt,

- (erzwungener) Alkohol-/Drogen-/Arzneimittelkonsum und Zeitpunkt, zu dem dies in Verbindung mit sexueller Gewalt geschah,

- Bewusstlosigkeit.

6. Informationen in Bezug auf die Interventionen der Polizeidienste:

- hat die Polizei Kenntnis von der sexuellen Gewalt oder nicht,

- eventuelle Anzeigeerstattung durch das Opfer und Zeitpunkt der Anzeigeerstattung,

- eventuelle Anzeige durch einen Dritten bei der Erstaufnahme,

- eventuelle Meldung durch die BSG-Abteilung an die Staatsanwaltschaft bei der Erstaufnahme,

- Protokollnummer,

- Datum des Protokolls,

- zuständige Staatsanwaltschaft des Prokurators des Königs,

- Datum der Befragung des Opfers,

- Art der Befragung des Opfers,

- Ort der Befragung des Opfers,

- eventuelle Anwesenheit eines sprachlichen Beistands bei der Befragung.

	Diese Daten werden vom Krankenhaus auf der Grundlage der in Artikel 54 § 1 und § 3 des BSG-Gesetzes festgelegten Verarbeitungszwecke verarbeitet und erfasst. In Anlage 1 zu vorliegendem Erlass wird angegeben, welche Daten zu welchem der erwähnten unterschiedlichen Zwecke verarbeitet werden.


	Art. 3 - Unbeschadet der Bestimmungen des Gesetzes über das Polizeiamt, insbesondere der Bestimmungen von Kapitel 4 Abschnitt 12, handelt es sich bei den in Artikel 56 § 2 des BSG-Gesetzes erwähnten spezifischen Daten in Bezug auf die Intervention der Polizeidienste um folgende Daten:

	- Datum der Meldung oder der Anzeigeerstattung,

	- Protokollnummer,

	- BSG-Abteilung,

	- BSG-Erkennungsnummer,

	- räumlicher Tätigkeitsbereich, in dem der Inspektor für sexuelle Gewalt interveniert ist,

	- Ort der sexuellen Gewalt,

	- Ort der Aufnahme des Opfers,

	- Art oder Qualifizierung der sexuellen Gewalt,

	- Ausmaß der sexuellen Gewalt,

	- Verbindung zwischen dem Opfer und dem/den mutmaßlichen Täter(n),

	- Geschlecht des/der mutmaßlichen Täter(s),

	- Intervention eines Inspektors für sexuelle Gewalt der Polizei,

	- Datum der Befragung des Opfers,

	- Art der Befragung des Opfers,

	- Ort der Befragung des Opfers,

	- eventuelle Anwesenheit eines sprachlichen Beistands bei der Befragung.

	- eventuelle Anwesenheit einer Unterstützungsperson, eines Vertreters oder eines Rechtsanwalts bei der Befragung,

	- Informationen über Sicherstellungen durch den Inspektor für sexuelle Gewalt,

	- Behandlung der sichergestellten Beweisstücke,

	- Beförderung von Opfern und mit der Beförderung verbundene Merkmale,

	- Informationen in Bezug auf eventuelle weitere Aufträge, die dem Inspektor für sexuelle Gewalt von der Staatsanwaltschaft des Prokurators des Königs erteilt wurden,

	- Informationen über eventuelle Anmerkungen zur Intervention.

	Diese Daten werden von den Polizeidiensten auf der Grundlage der in Artikel 54 § 2 und § 3 des BSG-Gesetzes festgelegten Verarbeitungszwecke verarbeitet und erfasst. In Anlage 2 zu vorliegendem Erlass wird angegeben, welche Daten zu welchem der erwähnten unterschiedlichen Zwecke verarbeitet werden.


Bestimmung in Bezug auf das Inkrafttreten


	Art. 4 - Vorliegender Erlass tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.


	Art. 5 - Der für Gendergleichstellung zuständige Staatssekretär ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 20. Dezember 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Mobilität
G. GILKINET

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Die Staatssekretärin für Gendergleichstellung, Chancengleichheit und Diversität
M.-C. LEROY

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE


Anlage 1 - Datenkategorien und Zwecke

Die in Artikel 2 des vorliegenden Erlasses festgelegten Daten werden vom Krankenhaus verarbeitet und erfasst, um mehreren in Artikel 54 § 1 und § 3 des BSG-Gesetzes festgelegten Verarbeitungszwecken zu entsprechen. In nachstehender Tabelle wird genau angegeben, welche Daten zu welchem der im BSG-Gesetz erwähnten unterschiedlichen Zwecke verarbeitet werden.

	           Verarbeitungszwecke







Daten
	Angebot medizinischer und sozialer Dienstleistungen (Art. 54 § 1 Nr. 1 BSG-Gesetz)
	Erbringung forensischer Dienstleistungen (Art. 54 § 1 Nr. 2 BSG-Gesetz)
	Durchführung wissenschaftlicher und statistischer Studien (Art. 54 § 3 Nr. 1 BSG-Gesetz)
	Durchführung einer Studie zum Phänomen der sexuellen Gewalt (Art. 54 § 3 Nr. 2 BSG-Gesetz)
	Evaluation der Arbeitsweise der BSG (Art. 54 § 3 Nr. 3 BSG-Gesetz)

	Kategorie 1: Informationen in Bezug auf die Aufnahme in die BSG-Abteilung
	
	
	
	
	

	Identifizierung des Krankenhauses, in dem die BSG-Abteilung organisiert ist
	x
	x
	x
	
	x

	Weise, Datum und Zeitpunkt der Aufnahme
	x
	x
	x
	x
	x

	Zeitpunkt des Beginns der medizinischen Pflege und der forensischen Untersuchung
	x
	x
	x
	
	x

	Eventuelle Anwesenheit einer Unterstützungsperson und/oder eines gesetzlichen Vertreters
	x
	x
	x
	x
	x

	Name der Unterstützungsperson und/oder des gesetzlichen Vertreters
	x
	x
	
	
	

	Kontaktdaten der Unterstützungsperson und/oder des gesetzlichen Vertreters
	x
	
	
	
	

	Verbindung zwischen dem Opfer und der Unterstützungsperson und/oder dem gesetzlichen Vertreter
	x
	x
	x
	x
	x

	Kategorie 2: Informationen in Bezug auf die sexuelle Gewalt
	
	
	
	
	

	Ort, Datum und Zeitpunkt der sexuellen Gewalt
	x
	x
	x
	x
	x

	Art der sexuellen Gewalt
	x
	x
	x
	x
	x

	Geschlecht des/der mutmaßlichen Täter(s)
	x
	x
	x
	x
	x

	Verbindung zwischen dem Opfer und dem/den mutmaßlichen Täter(n)
	x
	x
	x
	x
	x

	Name des/der mutmaßlichen Täter(s)
	
	x
	
	
	

	Kategorie 3: Informationen über das Opfer
	
	
	
	
	

	Name
	x
	x
	
	
	

	Nationalregisternummer


	x
	x
	x
	x
	x

	BSG-Erkennungsnummer
	x
	x
	x
	x
	x

	Geburtsdatum
	x
	x
	x
	x
	x

	Geschlecht
	x
	x
	x
	x
	x

	Genderidentität
	x
	x
	x
	x
	x

	Adresse
	x
	x
	
	
	

	E-Mail-Adresse
	x
	x
	
	
	

	Telefonnummer
	x
	x
	
	
	

	Legaler Aufenthaltstitel
	x
	x
	x
	x
	x

	Herkunftsland
	x
	x
	x
	x
	x

	Wohnsituation
	x
	x
	x
	x
	x

	Beziehungssituation
	x
	x
	x
	x
	x

	Sexuelle Orientierung
	x
	x
	x
	x
	x

	Berufliche Situation oder Studium
	x
	
	x
	x
	x

	Eventuelle Behinderung des Opfers
	x
	x
	x
	x
	x

	Notwendigkeit eines sprachlichen Beistands bei der Aufnahme
	x
	x
	x
	x
	x

	Eventuelle frühere Aufnahme in eine BSG-Abteilung wegen sexueller Gewalt mit Angabe des Datums
	x
	x
	x
	x
	x

	Kategorie 4: Informationen in Bezug auf die geleistete Versorgung
	
	
	
	
	

	Empfang und Erläuterungen zum BSG
	x
	x
	
	
	

	Erbrachte medizinische Pflege
	x
	
	x
	x
	x

	Während der forensischen Untersuchung vorgenommene Handlungen
	x
	x
	x
	
	x

	Name und LIKIV-Nummer der Fachkraft der Gesundheitspflege, die die Pflege erbracht oder die forensische Untersuchung vorgenommen oder dabei assistiert hat
	x
	x
	
	
	

	Anwesenheit und Spezialisierung der Fachkraft der Gesundheitspflege, die die Pflege erbracht oder die forensische Untersuchung vorgenommen oder dabei assistiert hat
	x
	x
	x
	
	x

	Arten der Probenentnahmen
	x
	x
	x
	
	x

	Durchgeführte Untersuchungen
	x
	x
	x
	x
	x

	Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen
	x
	x
	x
	x
	

	Weiterverweisung an Fachkräfte der Gesundheitspflege zur Nachsorge
	x
	x
	x
	x
	x

	Informationen über die Nachsorge und die Opferbetreuung
	x
	
	x
	
	x

	Betreuung durch einen Psychologen in der BSG-Abteilung
	x
	
	x
	x
	x

	Vorgeschlagene Therapie oder Intervention
	x
	
	x
	x
	x

	Durchgeführte Screenings und deren Ergebnisse
	x
	
	x
	x
	x

	Teilnahme der Unterstützungsperson an einer psychologischen Beratung
	x
	
	x
	x
	x

	Kategorie 5: Informationen über die körperliche, sexuelle und geistige Gesundheit des Opfers sowie Informationen über Arzneimittel-, Alkohol- und Drogenkonsum

	
	
	
	
	

	Vorgeschichte körperliche Gewalt
	x
	x
	x
	x
	

	Menstruationsanamnese und geburtshilfliche Anamnese
	x
	x
	x
	x
	

	Arzneimittel, Impfungen und Allergien
	x
	x
	x
	x
	x

	Parameter wie Größe, Puls, Gewicht und Blutdruck
	x
	x
	
	
	

	Beschreibung der Wunden und Verletzungen
	x
	x
	
	
	

	Körperproben und Toxikologie
	x
	x
	x
	x
	x

	Entnahme von Proben anderer Spuren
	x
	x
	
	
	x

	DNA-Referenzprobe
	x
	x
	
	
	x

	Art der Kontakte zwischen Täter(n) und Opfer
	x
	x
	x
	x
	x

	Nach dem sexuellen Missbrauch erfolgte Handlungen
	x
	x
	x
	x
	

	Sexuelle Vorgeschichte
	x
	x
	x
	x
	

	Psychologisches Risikoprofil des Opfers
	x
	x
	x
	x
	

	Vorgeschichte geistige Gesundheit
	x
	x
	x
	x
	

	Vorgeschichte psychiatrische Betreuung
	x
	x
	x
	x
	

	Hilfs- und/oder Unterstützungsnetzwerk
	x
	
	x
	x
	

	Vorgeschichte psychologische Gewalt
	x
	x
	x
	x
	

	Vorgeschichte sexuelle Gewalt
	x
	x
	x
	x
	

	(Erzwungener) Alkohol-/Drogen-/Arzneimittelkonsum und Zeitpunkt, zu dem dies in Verbindung mit sexueller Gewalt geschah
	x
	x
	x
	x
	

	Bewusstlosigkeit
	x
	x
	x
	x
	

	Kategorie 6: Informationen in Bezug auf die Interventionen der Polizeidienste
	
	
	
	
	

	Hat die Polizei Kenntnis von der sexuellen Gewalt oder nicht
	
	x
	
	
	

	Eventuelle Anzeigeerstattung durch das Opfer und Zeitpunkt der Anzeigeerstattung
	
	x
	x
	x
	x

	Eventuelle Anzeige durch einen Dritten bei der Erstaufnahme
	
	x
	x
	x
	x

	Eventuelle Meldung durch die BSG-Abteilung an die Staatsanwaltschaft bei der Erstaufnahme
	x
	
	x
	x
	x

	Protokollnummer
	
	x
	x
	
	x

	Datum des Protokolls
	
	x
	x
	
	x

	Zuständige Staatsanwaltschaft des Prokurators des Königs
	
	x
	x
	
	x

	Datum der Befragung des Opfers
	x
	x
	x
	
	x

	Art der Befragung des Opfers
	x
	
	x
	
	x

	Ort der Befragung des Opfers
	x
	
	x
	
	x

	Eventuelle Anwesenheit eines sprachlichen Beistands bei der Befragung
	x
	
	x
	
	x




	Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 20. Dezember 2024 über die Erfassung von Daten in den Betreuungszentren nach sexueller Gewalt beigefügt zu werden


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Mobilität
G. GILKINET

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Die Staatssekretärin für Gendergleichstellung, Chancengleichheit und Diversität
M.-C. LEROY


Anlage 2 - Datenkategorien und Zwecke

Die in Artikel 3 des vorliegenden Erlasses festgelegten Daten werden von den Polizeidiensten verarbeitet und erfasst, um mehreren in Artikel 54 § 2 und § 3 des BSG-Gesetzes festgelegten Verarbeitungszwecken zu entsprechen. In nachstehender Tabelle wird genau angegeben, welche Daten zu welchem der im BSG-Gesetz erwähnten unterschiedlichen Zwecke verarbeitet werden.

	            Verarbeitungszwecke







Daten
	Durchführung polizeilicher Untersuchungen und strafrechtlicher Ermittlungen (Art. 54 § 2 BSG-Gesetz)
	Durchführung wissenschaftlicher und statistischer Studien (Art. 54 § 3 Nr. 1 BSG-Gesetz)
	Durchführung einer Studie zum Phänomen der sexuellen Gewalt (Art. 54 § 3 Nr. 2 BSG-Gesetz)
	Evaluation der Arbeitsweise der BSG (Art. 54 § 3 Nr. 3 BSG-Gesetz)

	Datum der Meldung oder der Anzeigeerstattung
	x
	x
	x
	x

	Protokollnummer
	x
	x
	
	x

	BSG-Abteilung
	x
	x
	
	x

	BSG-Erkennungsnummer
	x
	x
	
	x

	Räumlicher Tätigkeitsbereich, in dem der Inspektor für sexuelle Gewalt interveniert ist
	x
	x
	x
	x

	Ort der sexuellen Gewalt
	x
	x
	x
	x

	Ort der Aufnahme des Opfers
	x
	x
	x
	x

	Art oder Qualifizierung der sexuellen Gewalt
	x
	x
	x
	x

	Ausmaß der sexuellen Gewalt
	x
	x
	x
	x

	Verbindung zwischen dem Opfer und dem/den mutmaßlichen Täter(n)
	x
	x
	x
	x

	Geschlecht des/der mutmaßlichen Täter(s)
	x
	x
	x
	x

	Intervention eines Inspektors für sexuelle Gewalt der Polizei
	x
	x
	
	x

	Datum der Befragung des Opfers
	x
	x
	
	x

	Art der Befragung des Opfers
	x
	x
	
	x

	Ort der Befragung des Opfers
	x
	x
	
	x

	Eventuelle Anwesenheit eines sprachlichen Beistands bei der Befragung
	x
	x
	x
	x

	Eventuelle Anwesenheit einer Unterstützungsperson, eines Vertreters oder eines Rechtsanwalts bei der Befragung
	x
	x
	
	x

	Informationen über Sicherstellungen durch den Inspektor für sexuelle Gewalt
	x
	x
	
	x

	Behandlung der sichergestellten Beweisstücke
	x
	x
	
	x

	Beförderung von Opfern und mit der Beförderung verbundene Merkmale
	x
	x
	
	x

	Informationen in Bezug auf eventuelle weitere Aufträge, die dem Inspektor für sexuelle Gewalt von der Staatsanwaltschaft des Prokurators des Königs erteilt wurden
	x
	
	
	x

	Informationen über eventuelle Anmerkungen zur Intervention
	x
	
	
	x




	Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 20. Dezember 2024 über die Erfassung von Daten in den Betreuungszentren nach sexueller Gewalt beigefügt zu werden


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Mobilität
G. GILKINET



Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Die Staatssekretärin für Gendergleichstellung, Chancengleichheit und Diversität
M.-C. LEROY


